
BA Steglitz-Zehlendorf 14.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 26.10.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 122/V vom 21.06.2017 

Behinderten- und familienfreundliche Wegeführung an der 
Treppenanlage Arnold-Knoblauch-Ring/Stölpchenweg 
 
Drucksachen-Nr. 0163/V 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
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Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 26.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 122/V vom 21.06.2017 

Behinderten- und familienfreundliche Wegeführung an der 
Treppenanlage Arnold-Knoblauch-Ring/Stölpchenweg 
 
Drucksachen-Nr. 0163/V 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 21.06.2017 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen, ob im Bereich der Treppenanlage Arnold-Knoblauch-Ring/ 
Stölpchenweg eine behinderten- und familienfreundliche Wegeführung durch Sondermittel des Lan-
des geschaffen werden kann.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Das Thema „Bau einer barrierefreien Rampe zwischen Arnold-Knoblauch-Ring und Stölpchenweg“ 
hat das Bezirksamt viele Jahre beschäftigt. Neben Anträgen und Beschlüssen der BVV gab es zu 
diesem Thema auch eine Petition im Abgeordnetenhaus von Berlin, zu der das Bezirksamt regel-
mäßig berichten musste. Folgendes ist passiert: 
 
Das Bezirksamt ist bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) vor-
stellig geworden und hat diese gefragt, ob sie dem Bezirksamt das Geld für Planung und Bau einer 
solchen Rampe zur Verfügung stellen würde, da im Bezirkshaushalt keine entsprechenden Mittel 
vorhanden waren. 
 
In einem ersten Schritt hatte die SenUVK dem Bezirk die Mittel bewilligt, mit denen ein Fachbüro mit 
der Planung einer barrierefreien Rampe beauftragt werden konnte, um überhaupt zu klären, ob die 
beengten örtlichen Verhältnisse es zulassen würden, eine solche Rampe zu errichten. Nach Erstel-
lung der Vorplanung stand fest, dass – mit gewissen Eingriffen in den benachbarten Bewuchs – die 
Errichtung einer Rampe, die die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt, möglich wäre. Eine 
erste Kostenschätzung hatte ergeben, dass die Errichtung etwa 200.000 € kosten würde. 
 
Bei Kosten derartiger Größenordnung muss geprüft werden, ob sie im Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen stehen, der durch die Realisierung eintreten würde. Dadurch, dass die Treppenanlage durch 
die Bevölkerung eher gering frequentiert wird und dass weder Senioren- noch Behinderteneinrich-
tungen in der Nähe sind, wurde gemeinsam zwischen Bezirk und SenUVK besprochen, dass die 
Errichtung einer behindertengerechten Rampe an dieser Stelle nicht vordringlich gefördert wird. Da 
aber eine gute Vorplanung vorliegt, kann das Projekt sofort wieder hervorgeholt werden, wenn eine 
Finanzierung durch den Senat bereitgestellt wird. 
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Zusammen mit dem Petenten fand im Sommer 2021 ein Ortstermin mit Vertretenden des Petitions-
ausschusses, der SenUVK und des Bezirksamtes statt, bei dem vorübergehende Maßnahmen zur 
Erhöhung der Nutzbarkeit der Treppenanlage auch für ältere und behinderte Menschen besprochen 
wurden. So wurde vom Bezirk zugesagt, den seitlichen Bewuchs soweit zurückzuschneiden, dass 
eine Benutzung der Geländer möglich wird. Auch sollten die Weißmarkierungen der Treppen-An-
fangs- und -Endstufen erneuert und eine Reinigung der Treppenanlage durchgeführt werden. Alle 
drei Maßnahmen wurden in kurzer Frist erledigt. 
 
Als letzte Maßnahme wurde von dem Petenten angeregt, in der Mitte der Treppenanlage – jeweils 
an den Stufenblöcken – ein Mittelgeländer einzubauen. Hierfür hat das Bezirksamt kurzfristig eine 
Planung erstellt und bei der SenUVK zur Finanzierung eingereicht. Nach umgehend eingegangener 
Mittelzusage hat das Bezirksamt die Bauleistungen ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung findet 
in Kürze statt. Das Bezirksamt hofft, noch im Herbst 2021 die Umsetzung dieser Baumaßnahme 
abschließen zu können. 
 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
 
 
 
 
Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 
 


